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Beschlussübersicht
(Beschlussvorlage mit den bisherigen Beratungsergebnissen)

Beschlussvorlage
Gemeinde Dorf Mecklenburg

Federführend:
Amt für Ordnung und Soziales

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV01/2010-370
öffentlich

11.11.2010
Bürgermeister

Beratung und Beschlussfassung der Nutzungsordnung der 
Kindertagesstätte
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 01.03.2011 Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales Dorf Mecklenburg
Ö 23.03.2011 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, die vorliegende Nutzungsordnung der Kindertagesstätte 
Dorf Mecklenburg zu beschließen.

Sachverhalt:

Am Ende des Jahres 2004 wurden die Satzung zur Nutzung der Kindertagestätte Dorf 
Mecklenburg und die Gebührensatzung beschlossen. Inzwischen haben sich die rechtlichen 
Grundlagen der Kinderbetreuung verändert. So sind unter anderen die Elternbeiträge nicht 
mehr Bestandteil einer Satzung der Kindertagesstätte.
Der Abschluss eines Betreuungsvertrages gehört zum privatrechtlichen Vertragsrecht.
Mit dem Abschluss des Vertrages sind die Eltern eines Kindes an die Regelungen in der 
Nutzungsordnung der Kindertagesstätte gebunden.   
Die Nutzungsordnung enthält sowohl die neuesten rechtlichen Grundlagen des 
Kindertagesstättenfördergesetzes als auch die praktischen Hinweise und Erfahrungen der 
Leiterin der Kindereinrichtung, die sich bei der täglichen Arbeit ergeben. 

Anlage/n:
Als Anlage ist die Nutzungsordnung der Kindertagesstätte angefügt.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
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Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V

Beschlüsse:

01.03.2011 Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales 
Dorf Mecklenburg

SI/01/SozA-14 Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend, Kultur, 
Sport und Soziales der Gemeinde  Dorf Mecklenburg

Die Nutzungsordnung wird intensiv diskutiert. Die Veränderungen zwischen der vorher 
gehenden Satzung und der jetzigen Nutzungsordnung werden erläutert. Im Ergebnis der 
Diskussion werden folgende Ergänzungen und Veränderungen vorgeschlagen und 
eingearbeitet:
§ 5 Abs. 2, letzter Satz neu: Kommen die Kinder allein, beginnt die Aufsichtspflicht, wenn das 
Kind sich beim Erzieher angemeldet hat.
Als weiterer Satz wird angefügt: Gehen die Kinder allein, endet die Aufsichtspflicht mit der 
Verabschiedung beim Erzieher.
§ 3 Abs. 7, Satz 2 wird neu eingefügt: Bei Abschluss des Vertrages ist die 
Personensorgeberechtigung durch ein geeignetes Dokument nachzuweisen.
Der Vertrag kommt nur zustande, wenn alle Personensorgeberechtigten den Vertrag 
unterschrieben haben.
§ 8 Abs. 2 im Punkt 5, wird ergänzt: … zum wiederholten Male …
Die Sozialausschussmitglieder empfehlen der Gemeindevertretung die Nutzungsordnung mit 
diesen Ergänzungen zu beschließen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt, die vorliegende Nutzungsordnung der Kindertagesstätte 
Dorf Mecklenburg zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
davon besetzte Mandate: 6
davon Anwesende: 6
Ja- Stimmen: 6
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -

23.03.2011 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg
SI/01/GV01-54 Sitzung der Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg
Herr Sawiaczinski macht Ausführungen zum Inhalt der Nutzungsordnung.
Danach erfolgt die Abstimmung. 

Beschluss:



Ausdruck vom: 05.04.2011
Seite: 3/3

Die Gemeindevertretung beschließt, die vorliegende Nutzungsordnung der Kindertagesstätte 
Dorf Mecklenburg zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 13
davon besetzte Mandate: 13
davon Anwesende: 11
Ja- Stimmen: 11
Nein- Stimmen:  -
Stimmenthaltungen:  -
Befangenheit nach § 24 KV M-V:  -
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